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Jahrgang 2026 Kundgemacht am 15. Mai 2026

43. Rabenkrihenverordnung

43. Verordnung der Landesregierung vom 13. Mai 2026 iiber besondere Mafinahmen zur
Hintanhaltung von Schéiden durch Rabenkrihen (Rabenkrihenverordnung)

Aufgrund des § 52d Abs. 1 des Tiroler Jagdgesetzes 2004, LGBI. Nr. 41/2004, zuletzt geéndert
durch das Gesetz LGBI. Nr. 17/2026, wird verordnet:

§1
Vergrimung
(1) Soweit dies zur Abwendung ernster Schidden an Kulturen erforderlich ist, haben die jeweiligen

Nutzungsberechtigten die Rabenkrdhen im Bereich landwirtschaftlicher Kulturen im Zeitraum von
1. April bis 31. Oktober eines jeden Jagdjahres insbesondere mit

a) der Setzung optischer Reize,
b) der Aufstellung von Vogelscheuchen,
¢) der Verwendung von Vogelabwehrballons oder Vogelabwehrgeréten,
d) dem Spannen von Netzen,
e) der Vorlage von Ablenkfiitterungen oder
f) der Durchfiihrung einer Beizjagd mit Zustimmung des Jagdausiibungsberechtigten
zu vergramen. Die VergrdmungsmafBnahmen sind zu kombinieren und abwechselnd einzusetzen.

(2) Die Vergraimung nach Abs. 1 ist als erfolglos anzusehen, wenn innerhalb der
landwirtschaftlichen Kulturen eines Jagdgebietes mindestens zwei der in Abs. 1 angefiihrten
Vergramungsmethoden nachweislich nicht zur Vertreibung der Rabenkrdhen gefiihrt haben. Erfolgte
VergramungsmafBnahmen sind unter Angabe ihrer konkreten Erforderlichkeit zu dokumentieren. Der

Nachweis iiber die Erforderlichkeit und Durchfilhrung von Vergrimungsmaflnahmen ist nach
behordlicher Aufforderung schriftlich vorzulegen.

§2
Weitere Mafinahmen
(1) Soweit dies zur Abwendung ernster Schdden an Kulturen erforderlich ist und die Vergramung
nach § 1 erfolglos geblieben ist, haben die Jagdausiibungsberechtigten die Rabenkrdhen im Bereich der
landwirtschaftlichen Kulturen des jeweiligen Jagdgebietes im Zeitraum von 1. April bis 31. Oktober eines
jeden Jagdjahres unter Berticksichtigung der ortlichen und zeitlichen Jagdverbote, in weidgerechter Weise
sowie nach Maf3igabe der folgenden Bestimmungen zu erlegen.

(2) Im Zeitraum von 1. April bis 15. Juni eines jeden Jagdjahres hat sich der Abschuss der
Rabenkridhen auf Schwarmvdgel (Nichtbriiter) zu beschrénken.

(3) Der Abschuss der Rabenkrdhen ist mit 15 Stiick je Jagdgebiet und Jagdjahr, im Bezirk
Innsbruck-Stadt mit 5 Stiick je Jagdgebiet und Jagdjahr, begrenzt.
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(4) Als maximal mogliche Entnahmemenge je Jagdjahr werden fiir die einzelnen politischen Bezirke
folgende Stiickzahlen festgelegt:

ISt e et e e eab e e e araeenes 276
INNSOIuck-Land.........c..cooviiiiiiiiiiiiieece e 292
INNSBIUCK-STAAL......ooiiiiciii ittt 10
KIZDUREL ...ttt eae e 322
KULSTEIN. ..o 198
) ' T [T SRR 324
LIGNZ oottt et re e e raeeree e 468
REULE oo et 205
SCRWAZ ..ottt e 306
§3

Zugelassene Mittel, Einrichtungen und Methoden

Beim Abschuss von Rabenkrdhen ist die Verwendung sdmtlicher Mittel, Einrichtungen oder
Methoden, mit denen Vogel in Mengen oder wahllos gefangen oder getdtet werden oder die gebietsweise
das Verschwinden einer Vogelart nach sich ziehen konnten, insbesondere die Verwendung der im
Anhang IV lit. a der Vogelschutz-Richtlinie genannten Mittel, Einrichtungen und Methoden sowie
jegliche Verfolgung aus den im Anhang IV lit. b dieser Richtlinie genannten Beforderungsmitteln heraus
und unter den dort genannten Bedingungen verboten.

§4
Kontrollmafinahmen

Die Landesregierung hat die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung durch geeignete
Kontrollen, insbesondere regelmifige Einsichtnahme in die iiber die Jagd- und Fischereianwendung Tirol
(JAFAT) erstatteten Abschussmeldungen, zu iiberwachen.

§5
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Mattle
Der Landesamtsdirektor:

Forster

www.ris.bka.gv.at



		U0279188
	2026-05-15T12:07:16+0200
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG), Informationen unter amtssignatur.tirol.gv.at. SignaturID: SID2026051140498




